
Zur Bearbeitung Ihres Antrags und zur Durchführung des Versicherungsvertrags müssen wir, 
die Continentale Lebensversicherung AG, auch besonders schutzwürdige Daten verarbeiten. In 
den nachfolgend genannten Fällen benötigen wir dazu Ihre Einwilligung. 
Darüber hinaus benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Informationen, die der 
Schweigepflicht unterliegen, bei schweigepflichtigen Stellen erheben oder an einbezogene Drit-
te, z. B. Rückversicherer, weiterleiten zu dürfen. So unterliegt z. B. der Schweigepflicht, dass 
ein Vertrag mit Ihnen besteht. 

1.	 Weitergabe Ihrer der Schweigepflicht unterliegenden Informationen an Stellen außer-
halb der Continentale Lebensversicherung AG

Für die Risiko- und Leistungsprüfung kann es notwendig sein, Ihre Daten an Stellen außerhalb 
der Continentale Lebensversicherung AG weiterzugeben. Dies geschieht regelmäßig auf ge-
setzlicher Grundlage, z. B. an Auftragsverarbeiter. In den nachfolgenden Fällen ist eine Einwil-
ligung bzw. eine Schweigepflichtentbindung erforderlich.
1.1.	Übertragung von Aufgaben auf Dienstleister
Wir übertragen bestimmte Aufgaben im Bereich der Risikoprüfung, Vertragsverwaltung oder der 
Leistungsprüfung auf andere Gesellschaften des Continentale Versicherungsverbundes oder 
einen anderen Dienstleister. Alle Dienstleister sind vertraglich oder gesetzlich zur Einhaltung 
der Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit sowie ggf. zur Geheimhaltung 
verpflichtet.
Für die Verarbeitung Ihrer Daten durch einige Dienstleister benötigen wir Ihre Einwilligung. 
Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über diese Dienstleister und Kategorien von 
Dienstleistern, unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste finden Sie 
im Internet unter www.continentale.de/datenschutz. Für die Weitergabe Ihrer Daten an und die 
Verwendung durch die in der Liste genannten Dienstleister bitten wir Sie um Ihre Einwilligung.
Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG meine Daten an die in der oben 
erwähnten Liste genannten Dienstleister übermittelt und dass die Daten dort für die angeführten 
Zwecke im gleichen Umfang verarbeitet werden, wie die Continentale Lebensversicherung AG 
dies tun dürfte.
1.2.  Datenweitergabe an Rückversicherungen
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir Rückversicherungen einschalten, 
die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückver-
sicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. 
Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall 
machen kann, ist es möglich, dass wir Ihren Versicherungsantrag oder Leistungsantrag der 
Rückversicherung vorlegen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Versicherungssum-
me besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung uns aufgrund ihrer besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrens-
abläufen unterstützt.
Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollie-
ren, ob wir das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt haben.
Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen Um-
fang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in welcher 
Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und 
Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weiter-
gegeben werden.
Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte Da-
ten, jedoch auch personenbezogene Angaben verwendet.
Ihre personenbezogenen Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten 
sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B. Statistik, wissenschaftliche Forschung) verarbei-
tet. Über die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Rückversicherungen werden 
Sie von uns unterrichtet.
Ich willige ein, dass meine Daten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt 
und dort zu den genannten Zwecken verarbeitet werden. Soweit erforderlich, entbinde ich die 
für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen Personen im Hinblick auf meine Daten von 
ihrer Schweigepflicht.

1.3.	Datenweitergabe an selbstständige Versicherungsvermittler
Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass Ihre Daten Versicherungsvermittlern zur 
Kenntnis gegeben werden. Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, 
kann der Sie betreuende Versicherungsvermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. 
unter welchen Voraussetzungen Ihr Vertrag angenommen werden kann.
Der Versicherungsvermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt 
der Vertrag abgeschlossen wurde.
Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Versicherungsvertreters kann es zur Übermittlung der 
Vertragsdaten an den neuen Versicherungsvertreter kommen. Dies gilt auch für eine Übertra-
gung von Vertragsdaten von einem Versicherungsmakler auf einen Versicherungsvertreter. Für 
die Übertragung von Vertragsdaten von einem Versicherungsmakler auf einen anderen Versiche-
rungsmakler gilt dies nur, sofern der neue Versicherungsmakler dem Versicherungsunternehmen 
noch keine Maklervollmacht vorgelegt hat und eine Datenübermittlung erforderlich ist. In diesem 
Fall benötigen wir auch Ihre Schweigepflichtentbindung.
Für die Datenweitergabe in diesen Fällen benötigen wir Ihre Einwilligung. Die Einwilligung gilt 
auch für die Übermittlung Ihrer Daten an Dienstleistungsgesellschaften, die vom Versicherungs-
makler für die Entgegennahme von Daten beauftragt sind.
Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG meine Daten in den oben genannten 
Fällen – soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungsver-
mittler und Dienstleister von Versicherungsmaklern übermittelt und diese dort verarbeitet werden 
dürfen. Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen 
Personen von ihrer Schweigepflicht.
1.4.	Datenweitergabe an selbstständige Abschlussvermittler nach Ende ihrer Betreuung
Im Laufe eines Versicherungsvertrags kann es vorkommen, dass ein selbstständiger Vermitt-
ler, der Ihren Vertrag vermittelt oder erweitert hat (sog. Abschlussvermittler), und diesen auch 
betreut hat, Ihren Versicherungsvertrag nicht weiter betreut (z. B. aufgrund der Beendigung des 
Vermittlervertrags mit uns oder aufgrund unserer oder Ihrer Entscheidung, dass ein anderer 
Versicherungsvermittler Ihren Vertrag betreuen soll).
In einem solchen Fall kann es dazu kommen, dass diesen Abschlussvermittlern auch nach 
Ende ihrer Betreuung Ihres Vertrags noch Daten über Veränderungen des Vertrags, die Zah-
lung und Nichtzahlung von Beiträgen und/oder die Beendigung oder die Beitragsfreistellung 
des Vertrags übermittelt werden. Dies ist erforderlich, um unsere vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber dem jeweiligen Abschlussvermittler zu erfüllen.
Ich willige ein, dass die Continentale Lebensversicherung AG an Abschlussvermittler auch 
nach Ende ihrer Betreuung meines Vertrags noch Daten über Veränderungen des Vertrags, die 
Zahlung und Nichtzahlung von Beiträgen und/oder die Beendigung oder die Beitragsfreistel-
lung des Vertrags übermittelt, und diese dort erhoben und gespeichert werden dürfen. Soweit 
erforderlich, entbinde ich die für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen Personen von 
ihrer Schweigepflicht.
2.	 Datenübermittlung an Auskunfteien und Einwilligung in die Bonitätsprüfung
Im Zusammenhang mit der Antragstellung wird zur Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos 
eine Bonitätsauskunft eingeholt. Auch bei Sonderzahlungen zu laufenden Versicherungsverträ-
gen kann eine Bonitätsprüfung erforderlich sein.
Zu diesem Zweck entbinde ich die für die Continentale Lebensversicherung AG tätigen Per-
sonen von ihrer Schweigepflicht.
Für die Bonitätsprüfung benötigen wir die Angabe des vollständigen Namens und die Adress-
daten des Hauptwohnsitzes laut Melderegistereintrag. Bei falschen Angaben behalten wir uns 
die Möglichkeit des Rücktritts und der Anfechtung des Vertrags vor.
3.	 Freiwilligkeit und Widerrufsmöglichkeit
Es steht Ihnen frei, die Einwilligung/Schweigepflichtentbindung ganz oder teilweise nicht abzu-
geben oder jederzeit später unter der oben angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass ohne Ihre Einwilligung der Abschluss oder die Durchführung des Versi-
cherungsvertrags in der Regel nicht möglich sein wird.
Die vorangestellten Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen  
(z. B. Ihre Kinder), soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher 
keine eigenen Erklärungen abgeben können.

Einwilligung in die Datenverarbeitung und Schweigepflichtentbindungserklärung 
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Datum Unterschrift des Antragstellers und / oder gesetzlichen Vertreters, 
z. B. bei Minderjährigen


Unterschrift der zu versichernden Person ab Alter 16 und / oder 
des gesetzlichen Vertreters, z. B. bei Minderjährigen 


Datum


